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Ergeht an: 

BVA-Mitglieder 

Alle Landesinnungen 

 

 

Bundesinnung der Lebensmittelgewerbe 
Sparte Gewerbe und Handwerk 

der Wirtschaftskammer Österreich 

Wiedner Hauptstraße 63 | 1045 Wien 

T 05 90 900-DW | F 01 504 36 13 

E lebensmittel.natur@wko.at 
W http://www.lebensmittelgewerbe.at 

 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen/Sachbearbeiter Durchwahl Datum 

 Edler LI.M /Heinzl  3192 17.01.2022 

 

RUNDSCHREIBEN 003/2022 
 

Lebensmittelrecht Abgaben 

 

Betrifft: Lebensmittelsicherheits- und Verbraucher-

schutzgesetz 
Frist:  

Kurzinfo: Valorisierung der in der LMSVG-Abgabenverordnung und LMSVG-Kon-

trollgebührenverordnung festgesetzten Beträge.  

 

Das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz hat 

die Valorisierung der in LMSVG-Abgabenverordnung und der LMSVG-Kontrollgebühren-

verordnung festgesetzten Beträge kundgemacht.  

 

In der LMSVG-Abgabenverordnung sind die Pauschalbeträge für Tätigkeiten der Auf-

sichtsorgane, die Verwaltungsabgabe für die Zulassung von Kontrollstellen und die Er-

teilung von Ausfuhrberechtigungen betroffen. 

 

Die Pauschbeträge für die zuvor genannten Tätigkeiten von Aufsichtsorganen oder Or-

gane des Bundesministers für Gesundheit betragen für jede angefangene halbe Stunde: 

 

- An Werktagen mit Ausnahme von Samstagen zwischen 6.00 und 22.00 Uhr 34,30 € 

- An Samstagen zwischen 6.00 und 22.00 Uhr 52 € 

- An Werktagen zwischen 22.00 und 6.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen 68,60 € 

 

Bei der Berechnung der Verwaltungsabgabe werden Wegzeiten nur bei Einfuhrkontrol-

len und Kontrollen auf Grund von Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften 

mit 50 € berücksichtigt. Sollte der Weg mit Öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt 

werden, so werden nur die tatsächlichen Wegkosten verrechnet.   

Für die Zulassung von Kontrollstellen und die Erteilung einer Ausfuhrberechtigung sind 

Pauschalen in Höhe von 583,80 € sowie 199 € zu entrichten. 

 

 



RS 003/2022 Seite 2 von 2 

 

 

Die für Fleischer relevanten Abgaben und Gebühren übermitteln wir in einem gesonder-

ten Rundschreiben.  

 

Die Erhöhungen treten mit 1. Jänner 2022 in Kraft.  

 

Gültig ab/Status:  Beilagen: B1 - Kundmachung 

 

 

Freundliche Grüße 

 

BUNDESINNUNG DER LEBENSMITTELGEWERBE 

 

KommR Willibald Mandl e.h. 

Bundesinnungsmeister 

DI Anka Lorencz e.h. 

Geschäftsführerin 

 

https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/lebensmittelgewerbe/lmg-rs003-2022.lmsvg-gebuehren-b1.pdf

